
 

Vorvertragliche Informationen im Sinne der 

Offenlegungsverordnung 

 

Art. 6 – Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Bei der Beratung zu Versicherungsanlageprodukten beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken 

ein, indem wir die vorvertraglichen Informationen der Versicherer verwenden. Bei einer 

möglichen pflichtgemäßen Einschätzung einer vergleichbaren oder besseren Rendite 

des Produktes, das Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, empfehlen wir dieses 

vorrangig, sofern dies vom Mandanten gewünscht ist. Es erfolgt ein Hinweis, wenn es 

dadurch zu einer Einschränkung der Auswahl bei den Finanzprodukten kommt. Trotz der 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

sich der Eintritt von Nachhaltigkeitsrisiken negativ auf die Rendite des Finanzproduktes 

auswirkt. Zurzeit kann zudem eine Berücksichtigung auf Grund sich aufbauender, aber 

aktuell noch ggf. rudimentärer Informationen durch die Versicherer lediglich bedingt 

erfolgen. 
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